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1. Fragestellung 

Der Auftragsteller bittet um Erörterung von rechtlichen Möglichkeiten, Altersrenten der gesetzli-
chen Rentenversicherung bis zu einem Betrag von 2.000 Euro monatlich steuerfrei zu stellen (im 
Folgenden Alternative 1). Dabei sollten insbesondere das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 6. März 2002 sowie das daraufhin erlassene sogenannte Alterseinkünftegesetz von 2005 in 
den Blick genommen werden. Auch spätere Urteile des Bundesfinanzhofs zum Thema „Doppel-
besteuerung“ von Renten seien gegebenenfalls von Interesse. 

Die Frage sei, inwiefern und unter welchen Umständen ein erhöhter Steuerfreibetrag ausschließ-
lich für Rentenbezüge rechtlich zulässig wäre. Sofern die Rechtslage dies aufgrund einer Un-
gleichbehandlung gegenüber anderen Einkommensarten nicht zulasse, wäre auch ein Blick auf 
mögliche Alternativen von Interesse, etwa die Einführung eines generellen Steuerfreibetrags in 
Höhe von 2.000 Euro auf Einkünfte einer bestimmten Altersgruppe (im Folgenden Alternative 2). 

2. Zusammenfassung und Ergebnis 

Die nachfolgende Ausarbeitung besteht aus drei Teilen. Sie stellt zunächst dar, wie es zu der heu-
tigen einkommensteuerlichen Behandlung der Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
kam (Kapitel 3). Im zweiten Teil (Kapitel 4) wird die Rechtfertigung von Freibeträgen im Einkom-
mensteuerrecht behandelt. Der dritte Teil (Kapitel 5) enthält die Prüfung, ob der Gesetzgeber sol-
che Freibeträge, wie sie der Auftraggeber formuliert hat, gemäß der im zweiten Teil ermittelten 
Prüfungsmaßstäbe in das Einkommensteuergesetz einführen könnte. 

Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2002 und der Anwendung des sogenannten 
Alterseinkünftegesetzes ist mehrfach höchstrichterlich entschieden worden, dass die Einführung 
der nachgelagerten Besteuerung auch für Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung nach 
einer Übergangszeit geeignet ist, um die ungerechtfertigte steuerliche Bevorzugung von Rentnern 
gegenüber Versorgungsempfängern wie Beamten und Soldaten zu beenden. Allerdings kann es 
bei Anwendung der Kriterien, die der Bundesfinanzhof aufgestellt hat, zu einer doppelten Be-
steuerung kommen, einmal während der Beitragsphase und ein weiteres Mal während der Aus-
zahlungsphase. 

Die Prüfung der Einführung von Freibeträgen kommt zu dem Ergebnis, dass ein Freibetrag auf-
grund der nachgelagerten Besteuerung zu neuen ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen 
führte. Auch zur Beseitigung einer Doppelbesteuerung scheint ein undifferenzierter Freibetrag 
für alle Rentenbezieher kein geeignetes Mittel. Eine sozusagen grundlose Gewährung von Freibe-
trägen verstieße gegen den Grundsatz der Besteuerung mit Einkommensteuer nach der Leistungs-
fähigkeit. Zudem wirken Freibeträge bei einem progressiven Einkommensteuertarif kontrapro-
duktiv, weil leistungsfähigere Steuerpflichtige im Endeffekt mehr von Freibeträgen profitieren. 

3. Einkommensteuerliche Behandlung der Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung 

3.1. Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 6. März 2002 

Unter anderem in seinem Beschluss vom 26. März 1980 stellte das Bundesverfassungsgericht fest, 
dass die steuerliche Begünstigung der Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung gegenüber 
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den Versorgungsbezügen ein Ausmaß erreicht habe, das von Verfassungs wegen eine Korrektur 
erforderlich mache.1 

Das Finanzgericht Münster legte dem Bundesverfassungsgericht im Jahr 1999 die seiner Auffas-
sung nach bestehende Verfassungswidrigkeit der unterschiedlichen Besteuerung der Versor-
gungsbezüge von Beamten, Richtern und Soldaten und der Renten aus der gesetzlichen Renten-
versicherung zur Entscheidung vor. So unterlägen die Versorgungsbezüge nach Abzug eines Ver-
sorgungs-Freibetrages von seinerzeit höchstens 6.000 DM als nachträgliche Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit in vollem Umfang der Regelbesteuerung gemäß § 19 Einkommensteuergesetz 
(EStG). Dagegen seien Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung gemäß § 22 EStG nur zu 
einem Teil, nämlich in Höhe des so genannten Ertragsanteils (zum Beispiel 27 Prozent bei Ren-
tenantritt eines 65-Jährigen) einkommensteuerpflichtig, während die Bezüge im Übrigen als 
nichtsteuerbarer „Rückfluss“ zuvor „angesparten“ Kapitals („Rentenstammrecht“) behandelt wür-
den. Diese unterschiedliche steuerliche Belastung von Renten aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung und von Versorgungsbezügen der Ruhestandsbeamten sei nach Art und Ausmaß be-
trächtlich. Die Diskrepanz sei noch entscheidend durch die Erhöhung des Grundfreibetrages 
(§ 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EStG) im Jahressteuergesetz 1996 verschärft worden. Durch den 
nur anteiligen Ansatz der Renten würden bei deren Besteuerung Freibeträge um ein Mehrfaches 
des absoluten Abzugsbetrages in der Bemessungsgrundlage wirksam („Multiplikatoreffekt“).2 

Das Bundesverfassungsgericht folgte der Auffassung des Finanzgerichts Münster und urteilte am 
6. März 20023, dass § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Satz 1 EStG nicht mit dem 
Gleichheitssatz des Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz (GG) vereinbar sei. Es bemängelte insbeson-
dere, dass die Höhe des in § 22 EStG festgelegten Ertragsanteils unabhängig davon festgesetzt 
werde, in welchem Umfang dem Rentenbezug Beitragsleistungen des Versicherten aus versteuer-
ten Einkommen vorangegangen seien. 

Für die verfassungsrechtliche Würdigung der betroffenen Normen im EStG komme es allein auf 
den Vergleich der einkommensteuerlichen Be- und Entlastung der jeweiligen Bruttobezüge des 
Steuerpflichtigen an, nicht aber auf einen Vergleich der Nettoversorgung (Randnummer 175). 
Wollte der Gesetzgeber eine steuerliche Vergünstigung mit einem außersteuerlich bedingten 
Kompensationsbedürfnis rechtfertigen (zum Beispiel einen versorgungsrechtlichen Nachteil der 
Rentner im Vergleich zu den Ruhestandsbeamten), sei neben einer entsprechenden gesetzgeberi-
schen Entscheidung auch ein Mindestmaß an zweckgerechter Ausgestaltung des Vergünstigungs-
tatbestands erforderlich. Mit der Einführung der Ertragsanteilsbesteuerung 1954 habe der Gesetz-
geber jedoch keine steuerliche Begünstigung der seinerzeit sehr niedrigen 

 

1 Bundesverfassungsgericht: Beschluss vom 26. März 1980, Aktenzeichen 1 BvR 121/76, 1 BvR 122/76, Entschei-
dungen der amtlichen Sammlung (BVerfGE) Band 54, 11 bis 39, hier 34ff. 

2 Finanzgericht Münster: Beschluss vom 18. Oktober 1999, Aktenzeichen 4 K 7821/97 E, Randnummern 31ff. (be-
zogen auf die Fassung in juris); Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 6. März 2002, Aktenzeichen 2 BvL 17/99, 
Randnummern 2, 100 und 160 (bezogen auf die Fassung, die das Bundesverfassungsgericht im Internet veröf-
fentlicht hat). 

3 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 6. März 2002, Aktenzeichen 2 BvL 17/99. Soweit Randnummern zitiert 
werden, beziehen sie sich auf die Fassung, die das Bundesverfassungsgericht im Internet veröffentlicht hat. 
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Sozialversicherungsrenten bezweckt. Zudem mangele es der Ertragsbesteuerung an der objekti-
ven Eignung, zum Ausgleich von rentenrechtlich bedingten Versorgungsdefiziten beizutragen 
(Randnummer 179ff.). 

Der Gesetzgeber habe die Grundentscheidung für die unterschiedliche Qualifikation von Renten 
und Pensionen innerhalb der Einkunftsarten des Einkommensteuergesetzes nicht unter dem Ge-
sichtspunkt der Qualifikation als Alterseinkünfte, sondern mit Blick auf Rechtsgrundlage und Fi-
nanzierung der Einkünfte getroffen. Dies sei verfassungsrechtlich unbedenklich (Randnum-
mer 207). Die unterschiedliche Qualifizierung allein reiche aber nicht zur Rechtfertigung unter-
schiedlicher steuerlicher Belastung aus. Um nicht gegen das Gleichheitsgebot des Artikel 3 Ab-
satz 1 GG zu verstoßen, müsse immer ein besonderer sachlicher Grund hinzukommen (Randnum-
mer 220). 

Die Rentenbesteuerung sei orientiert am Leitbild des Kaufs einer im Zeitablauf konstanten Leib-
rente durch eine aus versteuertem Einkommen geleisteten einmaligen Zahlung (Randnum-
mer 207). Bei der gesetzlichen Rente werde ein Kapitalrückfluss unterstellt, obwohl die Renten-
zahlungen nicht allein auf eigene Beiträge, sondern nicht unerheblich auf den Arbeitgeberanteil 
und auf den Bundeszuschuss zurückzuführen seien (Randnummer 116): 

– Soweit Sozialversicherungsrenten auf Arbeitnehmerbeiträgen beruhten, sei eine noch hin-
reichende sachliche Begründung einer Ertragsanteilsbesteuerung zu bejahen. Der Zusam-
menhang von Beitragsleistung und Erwerb der Rentenanwartschaft gebe einen einleuchten-
den und einkommensteuersystematisch vertretbaren Grund dafür, die Rentenzahlung inso-
weit als aus dem eigenen Vermögen des Steuerpflichtigen herrührenden Kapitalzufluss zu 
werten (Randnummer 222). 

– Der Grund für die Ertragsanteilsbesteuerung entfalle jedoch für den nach § 3 Nummer 62 
EStG steuerfreien Arbeitsgeberanteil zum Rentenversicherungsbeitrag des Steuerpflichti-
gen. Sowohl bei den Arbeitnehmern als auch bei den Beamten fließe der Beitrag nicht aus 
dem Vermögen des Arbeitnehmers oder des Beamten ab. Es komme vielmehr zum Erwerb 
eines Anwartschaftsrechts unmittelbar als wirtschaftlichem Ergebnis der Arbeits- und 
Dienstleistung (Randnummer 226). 

– Schließlich fehle es an hinreichenden sachlichen Gründen für eine Ertragsanteilsbesteue-
rung, soweit die Rentenzahlungen auf dem Bundeszuschuss beruhten (Randnummer 230). 

So widerspreche der überwiegende Teil des Rentenbezugs dem gesetzlich vorausgesetzten Leit-
bild. Deshalb entfalle auch die Möglichkeit, die steuerliche Besserstellung der Rentenbezieher 
gegenüber den Ruhestandsbeamten unter dem Gesichtspunkt legitimer steuergesetzlicher Typi-
sierung zu rechtfertigen (Randnummer 231). 

Das Bundesverfassungsgericht verpflichtete den Gesetzgeber, die Rechtslage verfassungsmäßig 
umzugestalten, allerdings nicht zwingend durch eine Änderung von § 19 EStG. Außerdem sprä-
chen verfassungsmäßige (die rückwirkende Belastung der Rentner mit Renten aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung) und fiskalische Gründe (die rückwirkende Steuerentlastung der Beam-
ten) gegen eine rückwirkende Änderung. Dem Gesetzgeber stehe ein breites Spektrum an Model-
len zur Neugestaltung zur Verfügung. Allerdings: 
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  „In jedem Fall sind die Besteuerung von Vorsorgeaufwendungen für die Alterssicherung und 
die Besteuerung von Bezügen aus dem Ergebnis der Vorsorgeaufwendungen so aufeinander 
abzustimmen, dass eine doppelte Besteuerung vermieden wird.“ (Randnummer 241) 

In seiner Begründung legte das Bundesverfassungsgericht unter anderem die sich aus dem 
Gleichheitssatz des Artikel 3 Absatz 1 GG ergebenden Grenzen für den Gesetzgeber dar. Der 
Gleichheitssatz sei verletzt, wenn sich ein vernünftiger, sich aus der Natur der Sache ergebender 
oder sonstwie einleuchtender Grund für die gesetzliche Differenzierung oder Gleichbehandlung 
nicht finden lasse und wenn eine Gruppe von Normadressaten oder Normbetroffenen im Ver-
gleich zu einer anderen anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unter-
schiede von solcher Art und solchem Gewicht bestünden, dass sie die unterschiedliche Behand-
lung rechtfertigen könnten (Randnummer 174). 

Das Bundesverfassungsgericht führte weiter aus, dass nach damals (und heute) geltendem Recht 
nur der erstmalige Zufluss, nicht aber der Vermögenstausch oder -konsum der Einkommensteuer 
unterworfen werden dürfe. Was bereits der Einkommensteuer unterlegen habe, dürfe nicht ein 
zweites Mal, also doppelt, besteuert werden (Randnummer 206). 

Altersspezifische Vergünstigungen unterlägen dem Gebot gleichmäßiger Berücksichtigung des 
Gesichtspunkts der Alterssicherung bei allen Einkünftebeziehern. Nach Auffassung des Bundes-
verfassungsgerichts müssen altersspezifische Vergünstigungen entweder allen Einkünftebezie-
hern gewährt oder sie müssen abgebaut werden, wenn sie nicht auf alle Einkunftsarten erstreckt 
werden können oder sollen (Randnummer 208). Das Bundesverfassungsgericht bezog sich dabei 
auf Vergünstigungen während der Finanzierungsphase der Renten und Pensionen: Einerseits 
seien die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung weitgehend, jedoch nicht vollständig 
steuerbefreit oder könnten steuermindernd geltend gemacht werden, andererseits könnten die 
nicht für die Altersvorsorge beitragsbelasteten Beamten in weitergehendem Umfang als die Ren-
tenversicherten sonstige Vorsorgeaufwendungen steuermindernd geltend machen. 

Die grundsätzliche Freiheit des Gesetzgebers, diejenigen Sachverhalte tatbestandlich zu bestim-
men, an die das Gesetz dieselben Rechtsfolgen knüpft und die es so als rechtlich gleich qualifi-
ziert, werde für den Bereich insbesondere des Einkommensteuerrechts vor allem durch das Gebot 
der Ausrichtung der Steuerlast am Prinzip der finanziellen Leistungsfähigkeit und durch das Ge-
bot der Folgerichtigkeit begrenzt. Lastengleichheit bedeute, dass Steuerpflichtige bei gleicher 
Leistungsfähigkeit auch gleich hoch besteuert würden („horizontale“ Steuergerechtigkeit), wäh-
rend (in „vertikaler“ Richtung) die Besteuerung höherer Einkommen im Vergleich mit der Steuer-
belastung niedriger Einkommen dem Gerechtigkeitsgebot genügen müsse (Randnummer 215). 

Zwar habe der Gesetzgeber bei der Auswahl des Steuergegenstands und bei der Bestimmung des 
Steuersatzes einen weit reichenden Entscheidungsspielraum, jedoch müsse er unter dem Gebot 
möglichst gleichmäßiger Belastung aller Steuerpflichtigen bei der Ausgestaltung des steuerrecht-
lichen Ausgangstatbestands die einmal getroffene Belastungsentscheidung folgerichtig im Sinne 
der Belastungsgleichheit umsetzen (Randnummer 215). 

Bei der Konkretisierung der gleichheitsrechtlichen Leitlinien für den Einkommensteuergesetzge-
ber sei schließlich auch die weitgehende Befugnis des Gesetzgebers zur Vereinfachung und Typi-
sierung zu beachten: Jede gesetzliche Regelung müsse notwendigerweise verallgemeinern. Bei 
der Ordnung von Massenerscheinungen sei der Gesetzgeber berechtigt, die Vielzahl der 
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Einzelfälle in dem Gesamtbild zu erfassen, das nach den ihm vorliegenden Erfahrungen die rege-
lungsbedürftigen Sachverhalte zutreffend wiedergibt. Auf dieser Grundlage dürfe er generalisie-
rende, typisierende und pauschalierende Regelungen treffen, ohne wegen der damit unvermeid-
lich verbundenen Härten gegen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoßen (Randnum-
mer 218). 

3.2. Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts im Alterseinkünftegesetz 2005 

Der Gesetzgeber setzte die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts im sogenannten Altersein-
künftegesetz vom 5. Juli 20044 um, indem er Bezüge aus der gesetzlichen Rentenversicherung5 
nach einer damals bis 2040 angelegten Übergangsphase der vollständigen nachgelagerten Besteu-
erung unterwarf. Folgerichtig, aber in schnelleren Schritten, ermöglichte der Gesetzgeber den 
vollständigen Abzug der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung von der Einkommensteuer 
und nahm die Abschmelzung des Altersentlastungsbetrags nach § 24a EStG vor. Im Gesetzent-
wurf finden sich zu den Maßnahmen unter anderem folgende Begründungen: 

Im Jahr 2005 sollen die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu 50 Prozent der Be-
steuerung unterliegen. Der Besteuerungsanteil der Rente werde für jeden neu hinzukommenden 
Rentenjahrgang bis zum Jahre 2020 in Schritten von 2 Prozent auf 80 Prozent und anschließend 
in Schritten von 1 Prozent bis zum Jahre 2040 auf 100 Prozent angehoben. Der anfängliche Be-
steuerungsanteil von 50 Prozent orientiere sich am typischen Fall des rentenversicherungspflich-
tigen Arbeitnehmers, bei dem in der Erwerbsphase bis 2004 mindestens die Hälfte der Altersvor-
sorgeaufwendungen (Arbeitgeberanteil) steuerunbelastet waren. 

Der sich nach Maßgabe dieser Prozentsätze ergebende, steuerfrei bleibende Teil der Jahresbrutto-
rente („Rentenfreibetrag“) werde für jeden Rentnerjahrgang auf Dauer festgeschrieben. Die Fest-
schreibung für jeden Rentnerjahrgang sei erforderlich, um einer ansonsten in der Übergangsphase 
auftretenden erneuten Vergrößerung der Besteuerungsunterschiede zwischen Sozialversiche-
rungsrenten und Beamtenpensionen entgegenzuwirken. Außerdem werde dadurch eine weiter-
hin zu starke Bevorzugung der Alterseinkünfte gegenüber den Einkünften der Erwerbstätigen ver-
mieden.6 

Korrespondierend werde in der Übergangsphase zu den Beiträgen des Steuerpflichtigen der nach 
§ 3 Nummer 62 EStG steuerfreie Arbeitgeberanteil addiert. Die steuerliche Abziehbarkeit beginne 
im Jahr 2005 mit 60 Prozent der entsprechenden Beitragssumme. Dieses Verfahren führe dazu, 

 

4 Gesetz zur Neuordnung der einkommensteuerrechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und 
Altersbezügen (Alterseinkünftegesetz – AltEinkG) vom 5. Juli 2004, Bundesgesetzblatt I Seite 1427, geändert 
durch Artikel 117 der Neunten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. Oktober 2006, Bundesgesetz-
blatt I Seite 2407. 

5 Korrekt muss es heißen, alle Bezüge aus Leibrenten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen, aus landwirt-
schaftlichen Alterskassen, aus berufsständischen Versorgungseinrichtungen und aus privaten kapitalgedeckten 
Leibrentenversicherungen (Basisversorgung). Im Hinblick auf die Fragestellung wird die Benennung auf die ge-
setzliche Rentenversicherung konzentriert. 

6 Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Neuordnung der einkommensteuer-
rechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen, Bundestags-Drucksache 15/2150 
vom 9. Dezember 2003, Seite 40f. 
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dass bereits im Jahre 2005 60 Prozent der Beiträge - aus denen sich zu einem späteren Zeitpunkt 
die Alterseinkünfte des Steuerpflichtigen ergäben - aus unversteuertem Einkommen geleistet 
würden. Der Vomhundertsatz steige in den Folgejahren für alle Steuerpflichtigen jährlich um 
zwei Punkte an. Auf Grund der 2-prozentigen jährlichen Erhöhung des die Abziehbarkeit begren-
zenden Vomhundertsatzes werde im Jahr 2025 der vollständige Arbeitnehmerbeitrag als Sonder-
ausgabe bei der Ermittlung der einkommensteuerrechtlichen Bemessungsgrundlage berücksich-
tigt.7 

Der Altersentlastungsbetrag (§ 24a EStG) wurde durch das Steuerreformgesetz 1975 eingeführt 
und sollte bei der Besteuerung solcher Einkünfte einen Ausgleich schaffen, die nicht wie Versor-
gungsbezüge und Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung behandelt wurden. Der Alters-
entlastungsbetrag verliere seine verfassungsrechtliche Rechtfertigung, wenn in der Endstufe der 
nachgelagerten Besteuerung die Renten und Versorgungsbezüge zu 100 Prozent besteuert werden. 
Er müsse parallel zur schrittweisen Besteuerung der Renten abgestuft über einen Zeitraum von 
35 Jahren abgeschmolzen werden.8 

3.3. Nichtannahmebeschlüsse des Bundesverfassungsgerichts 

In den Jahren nach dem Erlass des Alterseinkünftegesetzes nahm das Bundesverfassungsgericht 
mehrere Verfassungsbeschwerden gegen dieses Gesetz nicht zur Entscheidung an.9 Die Gründe 
werden im Folgenden anhand dreier Nichtannahmebeschlüsse aus dem Jahr 2015 erläutert.10 

So habe der Gesetzgeber mit dem Übergang auf die nachgelagerte Besteuerung, soweit sie in der 
endgültigen Ausgestaltung zu einer die gesamten Renteneinnahmen umfassenden Besteuerung 
führe, grundsätzlich eine den Gleichheitssatz nicht verletzende Regelung geschaffen und auch 
die durch das Verbot der Doppelbesteuerung gezogenen Grenzen seines Gestaltungsspielraums 
nicht überschritten, solange und soweit die Beitragsleistungen „steuerfrei“ gestellt werden. 

In Bezug auf die Alterseinkünfte, die ganz oder teilweise auf Vorsorgeaufwendungen aus der Zeit 
vor dem 1. Januar 2005 beruhen, hätte die Festlegung individueller Besteuerungsanteile für jeden 
einzelnen Steuerpflichtigen in Abhängigkeit vom Umfang oder der Dauer seiner früheren Tätig-
keit zur Folge gehabt, dass die frühere steuerliche Behandlung der eingezahlten Beiträge eines 
jeden Steuerpflichtigen hätte ermittelt werden müssen. Das wäre mit dem Erfordernis handhab-
barer und administrierbarer Lösungen im Massenverfahren der Rentenbesteuerung nicht verein-
bar gewesen. 

 

7 Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Neuordnung der einkommensteuer-
rechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen, Bundestags-Drucksache 15/2150 
vom 9. Dezember 2003, Seite 34. 

8 Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Neuordnung der einkommensteuer-
rechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen, Bundestags-Drucksache 15/2150 
vom 9. Dezember 2003, Seite 43. 

9 Zuletzt Bundesverfassungsgericht: Beschluss vom 7. November 2023, Aktenzeichen 2 BvR 1140/21. 

10 Bundesverfassungsgericht: Nichtannahmebeschluss vom 29. September 2015, Aktenzeichen 2 BvR 2683/11; 
Nichtannahmebeschlüsse vom 30. September 2015, Aktenzeichen 2 BVR 1066/10 und 2 BvR 1961/10. 
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Die Anwendung des Nominalwertprinzips bei der Gegenüberstellung der Beitragszahlungen mit 
dem nicht steuerbaren Rentenzufluss begegne keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Es sei 
mit dem Gleichheitsgebot einer Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit vereinbar, dass bei der 
Berechnung einer Doppelbesteuerung die zwischenzeitliche Geldentwertung unberücksichtigt 
bleibt. 

Im konkreten Fall kam das Bundesverfassungsgericht zu dem Ergebnis, dass das Verbot der Dop-
pelbesteuerung eingehalten sei, weil die Summe der vom Beschwerdeführer steuerfrei bezogenen 
Rentenanteile die Summe der von ihm geleisteten Beiträge übersteige, selbst wenn man zuguns-
ten des Beschwerdeführers unterstelle, dass er sämtliche Beiträge zur Rentenversicherung aus 
versteuertem Einkommen geleistet habe.11 

3.4. Urteile des Bundesfinanzhofs vom 19. Mai 2021 

Am 19. Mai 2021 urteilte der Bundesfinanzhof zum einen über die doppelte Besteuerung der ge-
setzlichen und privaten Altersversorgung.12 Dabei ging es vor allem um die steuerliche Behand-
lung von Steigerungsbeiträgen aus der Höherversicherung der gesetzlichen Rentenversicherung. 

Zum anderen legte der Bundesfinanzhof in einem zweiten Urteil am selben Tag Kriterien zur 
Vermeidung einer verfassungswidrigen doppelten Besteuerung von Renteneinnahmen fest.13 Die-
ses Urteil wird im Folgenden vorgestellt. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte in diesem Urteil, dass sowohl der Systemwechsel zur grundsätz-
lich vollen Einkommensteuerpflicht von Leibrenten und anderen Leistungen der Basisversorgung 
als auch die Grundsystematik der gesetzlichen Übergangsregelung verfassungsgemäß ist (Leit-
satz 1). 

Im Hinblick auf das von Verfassungs wegen bestehende Verbot einer doppelten Besteuerung sei 
bislang geklärt, so der Bundesfinanzhof, dass eine solche nicht gegeben ist, wenn die Summe der 
voraussichtlichen steuerfrei bleibenden Rentenzuflüsse mindestens ebenso hoch ist wie die 
Summe der aus versteuertem Einkommen aufgebrachten Altersvorsorgeaufwendungen, eine mög-
liche doppelte Besteuerung zwar noch nicht in der Beitragsphase, wohl aber bereits ab dem Be-
ginn des Rentenbezugs geltend gemacht werden kann, und die erforderliche Vergleichs- und 
Prognoserechnung auf der Grundlage des Nominalwertprinzips vorzunehmen ist (Randnum-
mer 22). 

Nicht vollständig geklärt in der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung sei allerdings die 
Frage, nach welchen Kriterien eine eventuelle doppelte Besteuerung von 

 

11 Bundesverfassungsgericht: Nichtannahmebeschluss vom 29. September 2015, Aktenzeichen 2 BvR 2683/11, 
Randnummern 16, 34, 44 und 51 in der Fassung, die das Bundesverfassungsgericht im Internet veröffentlicht 
hat. 

12 Bundesfinanzhof: Urteil vom 19. Mai 2021, Aktenzeichen X R 20/19. 

13 Bundesfinanzhof: Urteil vom 19. Mai 2021, Aktenzeichen X R 33/19. Die genannten Randnummern stammen 
aus der Fassung, die der Bundesfinanzhof im Internet veröffentlicht hat. 



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Ausarbeitung 
WD 4 - 3000 - 079/24 

Seite 11 

Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen festzustellen wäre und welche Folgen sich an 
eine festgestellte doppelte Besteuerung knüpfen würden (Randziffer 19). 

Der Bundesfinanzhof stellte klar, dass der Werbungskosten-Pauschbetrag, der Grundfreibetrag, 
der Sonderausgabenabzug für die Beiträge der Rentner zur Kranken- und Pflegeversicherung, die 
steuerfreien beziehungsweise nicht steuerbaren Beitragsanteile des Rentenversicherungsträgers 
zur Krankenversicherung der Rentner und der Sonderausgaben-Pauschbetrag nicht geeignet sind, 
zusätzlich zu ihrem eigentlichen Normzweck auch zur Vermeidung einer doppelten Besteuerung 
von Altersbezügen und Altersvorsorgeaufwendungen herangezogen zu werden (Randnum-
mer 33). Damit widersprach er der Auffassung des Bundesministeriums der Finanzen. 

Der Werbungskosten-Pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nummer 3 EStG in Höhe von 102 Euro14 
diene der Verwirklichung des objektiven Nettoprinzips. Soweit einem Rentner Werbungskosten 
zur Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung seiner Renteneinnahmen entstehen, ist seine für die 
einkommensteuerrechtliche Bemessungsgrundlage grundsätzlich maßgebende wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit gemindert. Der Werbungskosten-Pauschbetrag werde zudem auch bei anderen 
Renteneinkünften abgezogen, sodass im Einzelfall komplizierte Aufteilungsrechnungen erforder-
lich seien. Eine Einzelfallermittlung der tatsächlichen Werbungskosten wäre zu aufwändig 
(Randnummer 62ff.). 

Der Grundfreibetrag bewirke nicht etwa eine Erhöhung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, 
sondern diene dazu, die Minderung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, die sich aus der Be-
streitung des unbedingt notwendigen Minimums an privaten Ausgaben zwingend ergebe, ein-
kommensteuerrechtlich abzubilden (Randnummer 67). 

Der Teil der Rente, der für Kranken- und Pflegeversicherungsbeträge verwendet werden müsse, 
und die Beitragsanteile des Rentenversicherungsträgers zur Krankenversicherung der Rentner 
stünden dem Steuerpflichtigen nicht (mehr) zur Verfügung. Die Steuerfreistellung der Beiträge 
gemäß § 10 Absatz 1 Nummer 3 EStG beruhe daher auf einer Minderung der Leistungsfähigkeit 
(Randnummern 75f. und 78). 

Der Sonderausgaben-Pauschbetrag sei ebenfalls nicht als steuerfreier Rententeilbetrag anzusehen, 
er diene vielmehr der pauschalen Abgeltung bestimmter Sonderausgaben. Im Übrigen sei die 
praktische Bedeutung wegen der geringen Höhe von 36 Euro äußerst gering (Randnummer 81ff.). 

3.5. Gesetzgeberische Maßnahmen als Reaktion auf die Urteile des Bundesfinanzhofs 

3.5.1. Änderungen durch das Jahressteuergesetz 2022 

Vor dem Hintergrund der Urteile des Bundesfinanzhofs beschloss der Gesetzgeber mit dem Jah-
ressteuergesetz 202215, den bisher ab dem Jahr 2025 vorgesehenen vollständigen steuerlichen 

 

14 Der vergleichsweise geringe Werbungskosten-Pauschbetrag gelte insbesondere solche Kleinbetrags-Aufwendun-
gen ab, deren Höhe und insbesondere deren konkrete Veranlassung durch den Rentenbezug vom Rentner im 
Einzelfall nur schwer nachgewiesen werden könnte, zum Beispiel Porto-, Telefon-, Internet- und Fahrkosten 
(Randnummer 64). 

15 Jahressteuergesetz 2022 (JStG 2022) vom 16. Dezember 2022, Bundesgesetzblatt I Seite 2294. 
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Abzug der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung auf das Jahr 2023 vorzuziehen. Das Vor-
ziehen sei erforderlich, um „in einem ersten Schritt“ dazu beizutragen, auf langfristige Sicht eine 
„doppelte Besteuerung“ von gesetzlichen Renten zu vermeiden.16 

3.5.2. Änderungen durch das Wachstumschancengesetz 

Mit dem Wachstumschancengesetz vom 27. März 202417 beschloss der Gesetzgeber, beginnend ab 
dem Jahr 2023 den Anstieg des Besteuerungsanteils für jeden neuen Renteneintrittsjahrgang auf 
einen halben Prozentpunkt jährlich zu reduzieren. Für die Rentnerkohorte 2023 beträgt demnach 
der maßgebliche Besteuerungsanteil anstatt 83 Prozent nur noch 82,5 Prozent. Nach seinem kon-
tinuierlichen jährlichen Aufwuchs erreicht der maßgebliche Besteuerungsanteil erstmals für die 
Rentnerkohorte 2058 100 Prozent. Der im Jahr 2005 begonnene Übergangszeitraum zur vollstän-
digen nachgelagerten Besteuerung von Renten aus der Basisversorgung wird somit bis zum Jahr 
2058 verlängert. Der Gesetzgeber stellt jedoch fest: 

  „Die vorliegende Anpassung sowie die bereits umgesetzte Anpassung des Sonderausgabenab-
zugs in § 10 Absatz 3 Satz 6 EStG werden jedoch nicht ausreichen, um „doppelte Besteuerun-
gen“ für alle zukünftige Rentenkohorten vollständig zu vermeiden. Zudem greifen diese bei-
den Anpassungen erst ab dem Jahr 2023 und entfalten daher ihre Wirkung erst für Renten-
jahrgänge ab 2023. Zur vollständigen Vermeidung einer „doppelten Besteuerung“ sowohl für 
zukünftige Rentenkohorten, aber auch zur Beseitigung von gegebenenfalls im Einzelfall be-
reits eingetretener „doppelter Besteuerung“ in Bestandsrentenfällen sind weitere Regelungen 
erforderlich, die zeitnah in einem dritten Schritt gesetzlich geregelt werden.“18 

4. Rechtfertigung für Freibeträge im Einkommensteuerrecht 

4.1. Funktion von Freibeträgen 

Freibeträge werden im EStG insbesondere bei der Ermittlung der Einkünfte aus den sieben Ein-
kunftsarten oder vom zum versteuernden Einkommen abgezogen und mindern die Steuerlast. Sie 
dienen entweder der Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens, indem Aufwendungen nicht im 
Einzelnen nachgewiesen werden müssen (zum Beispiel der Werbungskosten-Pauschbetrag bei 
Einnahmen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, § 9a Satz 1 Nummer 3 EStG), oder der Ge-
setzgeber verfolgt durch die Steuerfreistellung in bestimmter Höhe soziale und gemeinnützige 

 

16 Entwurf der Bundesregierung eines Jahressteuergesetzes 2022 (JStG 2022), Bundestags-Drucksache 20/3879 vom 
10. Oktober 2022, Seite 89f. 

17 Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und 
Steuerfairness (Wachstumschancengesetz) vom 27. März 2024, Bundesgesetzblatt I Nummer 108. 

18 Entwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innova-
tion sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz), Bundestags-Drucksa-
che 20/8628 vom 2. Oktober 2023, Seite 124f. 
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Zwecke (zum Beispiel der Freibetrag für Einnahmen aus der Tätigkeit als Übungsleiter, § 3 Num-
mer 26 EStG).19 

4.2. Verfassungsrechtliche Vorgaben für die Gewährung von Freibeträgen 

Wie im oberen Teil der Ausarbeitung zur Besteuerung von Einkünften dargelegt, gilt auch für die 
Gewährung von Freibeträgen die Beachtung des allgemeinen Gleichheitssatzes des Artikel 3 Ab-
satz 1 GG. Dieser gebietet, alle Menschen vor dem Gesetz gleich zu behandeln. Das hieraus fol-
gende Gebot, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln, gilt 
für ungleiche Belastungen und ungleiche Begünstigungen.20 

Dabei verwehrt Artikel 3 Absatz 1 GG dem Gesetzgeber nicht jede Differenzierung, diese bedür-
fen jedoch stets der Rechtfertigung durch Sachgründe, die dem Ziel und dem Ausmaß der Un-
gleichbehandlung angemessen sind. Bei der Prüfung gilt ein stufenloser, am Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit orientierter verfassungsrechtlicher Maßstab, dessen Inhalt und Grenzen sich 
nicht abstrakt, sondern nur nach den jeweils betroffenen unterschiedlichen Sach- und Regelungs-
bereichen bestimmen lassen.21 Dabei praktiziert das Bundesverfassungsgericht einen fließenden 
Übergang.22 Eine strengere Bindung des Gesetzgebers kann sich insbesondere ergeben, wenn Frei-
heitsrechte betroffen sind.23 

Der Steuergesetzgeber wird durch den Gleichheitssatz dem Grundsatz der Steuergerechtigkeit 
verpflichtet, der gebietet, die Besteuerung an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auszurich-
ten. Dies gilt insbesondere im Einkommensteuerrecht, das auf die Leistungsfähigkeit des jeweili-
gen Steuerpflichtigen hin angelegt ist.24 Danach darf der Gesetzgeber nicht auf finanzielle Mittel 
zugreifen, soweit keine individuelle Leistungsfähigkeit besteht.25 Im Interesse verfassungsrecht-
lich gebotener steuerlicher Lastengleichheit muss darauf abgezielt werden, Steuerpflichtige bei 
gleicher Leistungsfähigkeit auch gleich hoch zu besteuern (horizontale Steuergerechtigkeit), 

 

19 Faber, Charlotte: Freibeträge, Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 68 2024, Stand: 15. Juli 2024, 
Randnummer 3. Bei Freigrenzen hingegen tritt die Vergünstigung nur dann ein, wenn die jeweilige Grenze nicht 
überschritten wird. Sobald die Grenze überschritten ist, entfällt die Vergünstigung insgesamt, vergleiche oben, 
Randnummer 2. 

20 Bundesverfassungsgericht: Urteil vom 10. April 2018, Aktenzeichen 1 BvL 11/14, Randnummer 94. Vergleiche 
zu den Prüfungsmaßstäben im Detail die Ausarbeitung des Fachbereichs WD 4: Verfassungsrechtliche Rechtfer-
tigung der geplanten Entlastung neu zugewanderter Fachkräfte von der Einkommensteuer als steuerliche Len-
kungsnorm, WD 4 - 3000 - 052/24 vom 26. Juli 2024. 

21 Bundesverfassungsgericht: Urteil vom 10. April 2018, Aktenzeichen 1 BvL 11/14, Randnummer 94. 

22 Birk, Dieter; Desens, Marc; Tappe, Henning: Steuerrecht, 26. Auflage 2024, Randnummer 173. 

23 Bundesverfassungsgericht: Urteil vom 10. April 2018, Aktenzeichen 1 BvL 11/14, Randnummer 95. 

24 Bundesverfassungsgericht: Beschluss vom 28. November 2023, Aktenzeichen 2 BvL 8/13, Randnummer 143. 

25 Hey, Johanna, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Auflage 2024, Kapitel 3 Steuersystem und Steuerverfassungs-
recht, Randnummer 3.121; Wernsmann, Rainer, in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenord-
nung und zur Finanzgerichtsordnung, 276. Ergänzungslieferung Oktober 2023, AO § 3 Randnummern 48, 88f. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/1014248/4b0a1a727a87e7ffcc4a61f902d15725/WD-4-052-24-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/1014248/4b0a1a727a87e7ffcc4a61f902d15725/WD-4-052-24-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/1014248/4b0a1a727a87e7ffcc4a61f902d15725/WD-4-052-24-pdf.pdf
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während (in vertikaler Richtung) die Besteuerung höherer Einkommen im Vergleich mit der Steu-
erbelastung niedriger Einkommen dem Gerechtigkeitsgebot genügen muss.26 

Der Steuergesetzgeber bemisst die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nach dem objektiven und 
subjektiven Nettoprinzip. Danach unterliegt der Einkommensteuer grundsätzlich nur das Netto-
einkommen, nämlich der Saldo aus den Erwerbseinnahmen einerseits und den betrieblichen 
oder beruflichen Erwerbsaufwendungen (objektives Nettoprinzip) sowie den privaten existenzsi-
chernden Aufwendungen (subjektives Nettoprinzip) andererseits. Deshalb sind Aufwendungen 
für die Erwerbstätigkeit gemäß §§ 4, 9 EStG (Betriebsausgaben, Werbungskosten) und existenzsi-
chernde Aufwendungen im Rahmen von Sonderausgaben, Familienleistungsausgleich und außer-
gewöhnlichen Belastungen gemäß §§ 10ff., 31f. und 33ff. EStG grundsätzlich steuerlich abzieh-
bar.27 

Der Gleichheitssatz belässt dem Gesetzgeber einen weit reichenden Entscheidungsspielraum so-
wohl bei der Auswahl des Steuergegenstandes als auch bei der Bestimmung des Steuersatzes. Ab-
weichungen von der mit der Wahl des Steuergegenstandes einmal getroffenen Belastungsent-
scheidung müssen sich ihrerseits am Gleichheitssatz messen lassen (Gebot der folgerichtigen 
Ausgestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands). Demgemäß bedürfen sie eines beson-
deren sachlichen Grundes, der die Ungleichbehandlung zu rechtfertigen vermag. Dabei steigen 
die Anforderungen an den Rechtfertigungsgrund mit dem Ausmaß der Abweichung und ihrer Be-
deutung für die Verteilung der Steuerlast insgesamt.28 

Zur Bewertung der Einhaltung der Maßstäbe dient die Bildung von Vergleichsgruppen.29 Bei der 
Einführung eines Freibetrags für Empfänger einer Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
(Alternative 1) bilden alle anderen Steuerpflichtigen mit Ausnahme derjenigen, die Renten aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, die maßgebliche Vergleichsgruppe. Das hieße, 
dass auch Empfänger von Renten aus landwirtschaftlichen Alterskassen, aus berufsständischen 
Versorgungseinrichtungen und aus privaten kapitalgedeckten Leibrentenversicherungen, die 
gleich den Empfängern der Rente besteuert werden30, zu der Vergleichsgruppe mit den übrigen 
Steuerpflichtigen zählen. Eine andere Konstellation wäre die Vergleichbarkeit zwischen den 
Empfängern der Basisversorgung und den übrigen Steuerpflichtigen mit Einkünften außer der Ba-
sisversorgung. 

In der zweiten Alternative (altersabhängiger Freibetrag) gehören alle Steuerpflichtigen unter ei-
nem gewissen Alter zur Vergleichsgruppe, unabhängig von der Art ihrer Einkünfte. 

 

26 Bundesverfassungsgericht: Beschluss vom 28. November 2023, Aktenzeichen 2 BvL 8/13, Randnummer 143. 

27 Bundesverfassungsgericht: Beschluss vom 19. November 2019, Aktenzeichen 2 BvL 22/14, Randnummer 109. 

28 Bundesverfassungsgericht: Urteil vom 10. April 2018, Aktenzeichen 1 BvL 11/14, Randnummer 96. 

29 Bundesverfassungsgericht: Nichtannahmebeschluss vom 7. November 2023, Aktenzeichen 2 BvR 1140/21, 
Randnummer 36. 

30 Vergleiche Fußnote 5. 
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4.3. Unterschiedliche Prüfungsmaßstäbe 

Das Ergebnis der Gleichheitsprüfung hängt maßgeblich davon ab, welcher Prüfungsmaßstab An-
wendung findet: Bei bloßer Beachtung des Willkürverbots (grober Maßstab) ist Artikel 3 Absatz 1 
GG verletzt, wenn sich ein vernünftiger, sich aus der Natur der Sache ergebender oder sonst wie 
einleuchtender Grund für die Ungleichbehandlung nicht finden lässt. Dabei kommt es nicht da-
rauf an, ob der Gesetzgeber unter mehreren Lösungen die zweckmäßigste, vernünftigste oder ge-
rechteste gewählt hat. Bei Anwendung eines strengen Prüfungsmaßstabs ist dagegen eine Verhält-
nismäßigkeitsprüfung vorzunehmen.31 

4.3.1. Beachtung des Willkürverbots (grober Maßstab) 

Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts muss der Gesetzgeber bei steuerlichen Vergüns-
tigungen lediglich das Willkürverbot beachten.32 Vor allem die grundsätzliche Auswahl des Sub-
ventionszwecks und das Ausmaß des gewährten finanziellen Vorteils sind der grundrechtlichen 
Kontrolle weitgehend entzogen; die Entscheidung des Gesetzgebers muss lediglich auf nachvoll-
ziehbaren Sachgründen beruhen. Dazu führt das Bundesverfassungsgericht aus: 

  „Will der Gesetzgeber ein bestimmtes Verhalten der Bürger fördern, das ihm aus wirtschafts-, 
sozial-, umwelt- oder gesellschaftspolitischen Gründen erwünscht ist, hat er eine große Ge-
staltungsfreiheit. In der Entscheidung darüber, welche Personen oder Unternehmen durch fi-
nanzielle Zuwendung des Staates gefördert werden sollen, ist der Gesetzgeber weitgehend frei 
(…). Zwar bleibt er auch hier an den Gleichheitssatz gebunden. Sachbezogene Gesichtspunkte 
stehen ihm aber in weitem Umfang zu Gebote, solange die Regelung sich nicht auf eine der 
Lebenserfahrung geradezu widersprechende Würdigung der jeweiligen Lebenssachverhalte 
stützt, insbesondere der Kreis der von der Maßnahme Begünstigten sachgerecht abgegrenzt ist 
(…). Diese Erwägungen gelten auch, wenn der Gesetzgeber eine Subvention steuerrechtlich 
erbringt, statt sie direkt finanziell zuzuwenden. (…) Führt ein Steuergesetz zu einer steuerli-
chen Verschonung, die eine ungleiche Belastung der jeweiligen Steuergegenstände innerhalb 
einer Steuerart begründet, so kann eine solche Steuerentlastung vor dem Gleichheitssatz ge-
rechtfertigt sein, wenn der Gesetzgeber das Verhalten des Steuerpflichtigen aus Gründen des 
Gemeinwohls fördern oder lenken will.“33 

Dieser weite Spielraum auch für steuerliche Subventionen wird im Schrifttum allerdings stark 
kritisiert. Nach Auffassung von Hey sind Steuervergünstigungen ein Fremdkörper im 

 

31 Bundesverfassungsgericht: Beschluss vom 28. November 2023, Aktenzeichen 2 BvL 8/13, Randnummern 140, 
141. 

32 Zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts siehe Schön, Wolfgang in: Mellinghoff u.a. (Herausgeber), 
Steuern im Rechtsstaat, Festschrift für Wolfgang Spindler, 2011, Seite 189ff. 

33 Bundesverfassungsgericht: Urteil vom 5. November 2014, Aktenzeichen 1 BvF 3/11, Randnummern 55, 60. 
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Steuersystem, so dass eine strengere Rechtfertigung in Gestalt einer Verhältnismäßigkeitskon-
trolle erforderlich ist.34 

Zweifel an der Anwendbarkeit der großzügigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
erwachsen bei der Einführung eines Freibetrags für Empfänger von Renten aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung oder einem Freibetrag für Steuerpflichtige ab einem gewissen Alter vor allem 
daraus, dass es sich nicht um eine direkte Subventionierung oder um eine Steuervergünstigung 
im Bereich der Unternehmen-, Verkehr- oder Verbrauchsteuern mit einem bestimmten Lenkungs-
zweck handelt, sondern um eine besondere Vergünstigung für bestimmte Steuerpflichtige im Bin-
nensystem der Einkommensteuer, die gerade die persönliche steuerliche Leistungsfähigkeit be-
lastungsgleich erfassen soll. Für die persönliche Einkommensteuer betont daher auch das Bun-
desverfassungsgericht besonders den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.35 Für die Binnendiffe-
renzierung kommt allerdings nicht per se ein strengerer Maßstab zur Anwendung, sondern nur 
wenn Kriterien erfüllt sind, die zu einer strengeren Verhältnismäßigkeitskontrolle einer Un-
gleichbehandlung führen.36 Dies wird im Folgenden ausgeführt. 

4.3.2. Verhältnismäßigkeitsprüfung 

Abweichungen von den gesetzgeberischen Grundentscheidungen im Binnensystem der Einkom-
mensteuer, also insbesondere Abweichungen von der Umsetzung der mit dem objektiven Net-
toprinzip getroffenen Belastungsentscheidung sind Abweichungen vom gleichheitsrechtlichen 
Folgerichtigkeitsgebot. Solche Abweichungen müssen folgerichtig ausgestaltet und zur Errei-
chung eines besonderen Sachgrundes geeignet, erforderlich und angemessen sein.37 Durchbre-
chungen der Belastungsgleichheit im Einkommensteuerrecht zu Lenkungszwecken erfordern, 
dass der Lenkungszweck nach dem strengen gleichheitsrechtlichen Folgerichtigkeitsmaßstab ver-
wirklicht wird.38 Dies gilt insbesondere für Steuerfreistellungen innerhalb der Bemessungsgrund-
lage einer Steuer.39 

Bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung muss auch beachtet werden, dass die Einkommensteuer 
eine progressive Steuer ist. Wird eine Steuervergünstigung wie die hier geplanten Freibeträge 
durch Abzug von der Bemessungsgrundlage einer progressionsabhängigen Steuer gewährt, führt 
dies in absoluten Beträgen zu einer ungleichen Entlastung der Steuerpflichtigen je nach ihrem 

 

34 Hey, Johanna, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 25. Auflage 2024, Kapitel 19 Arten und Rechtfertigung von Steuer-
vergünstigungen, Randnummer 19.76. Für strenge Anforderungen bei lenkenden Sondertatbeständen innerhalb 
eines Steuergesetzes auch Wernsmann, Rainer, in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenord-
nung und zur Finanzgerichtsordnung, 276. Ergänzungslieferung Oktober 2023, AO § 3 Randnummer 98; der-
selbe, Verhaltenslenkung in einem rationalen Steuersystem, 2005, Seite 221f. 

35 Bundesverfassungsgericht: Beschluss vom 8. Dezember 2021, Aktenzeichen 2 BvL 1/13, Randnummer 55. 

36 Siehe Bundesverfassungsgericht: Urteil vom 10. April 2018, Aktenzeichen 1 BvR 1236/11, Randnummer 116. 

37 Hey, Johanna, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 25. Auflage 2024, C. Objekt und Bemessungsgrundlage der Einkom-
mensteuer, Randnummer 8.55. 

38 Kirchhof, Paul, in: Kirchhof/Seer, Einkommensteuergesetz, 23. Auflage 2024, Einleitung, Randnummer 15. 

39 Wernsmann, Rainer: Verhaltenslenkung in einem rationalen Steuersystem, 2005, Seiten 243, 311. 
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persönlichen Grenzsteuersatz.40 Aufgrund des progressiven Tarifs im Einkommensteuerrecht pro-
fitiert also derjenige am meisten, der es unter Gerechtigkeitsaspekten am wenigsten nötig hat.41 
Der Vergünstigungseffekt steigt mit wachsendem Einkommen, und die am wenigsten Bedürftigen 
erhalten die höchste Steuerentlastung.42 Diese Art der Differenzierung, die die Höhe des Vorteils 
mit abnehmender Bedürftigkeit steigen lässt, unterliegt schon deshalb erheblichen verfassungs-
rechtlichen Bedenken.43 Daher muss ein Abzug von der Bemessungsgrundlage der Einkommens-
teuer zu Lenkungszwecken als gesetzlich bewusst hergestellte Ungleichheit gesondert gerechtfer-
tigt werden.44 

In Bezug auf die Art der Differenzierungsmerkmale kommt dem Gesetzgeber der weite Gestal-
tungsspielraum für Steuervergünstigungen regelmäßig zu, wenn und soweit die Steuerpflichtigen 
durch ihr Verhalten beeinflussen können, ob sie in den Genuss der Steuervergünstigung kom-
men.45 Andernfalls, wenn es sich bei den Differenzierungsmerkmalen um stark personenbezo-
gene (wie zum Beispiel das Alter) und nicht um leicht zu ändernde verhaltensbezogene Merk-
male handelt, muss ein strenger Prüfungsmaßstab angelegt werden.46 

5. Prüfung der Einführung bestimmter Freibeträge für Bezieher einer gesetzlichen Rente oder 
für Steuerpflichtige ab einem bestimmten Alter 

5.1. Beachtung des Willkürverbots 

Damit die Ungleichbehandlung von Steuerpflichtigen, hier die Einführung von Freibeträgen nur 
für eine bestimmte Gruppe, nicht gegen das Willkürverbot verstößt, muss die Entscheidung des 
Gesetzgebers zumindest auf nachvollziehbaren Sachgründen beruhen, um die Ungleichbehand-
lung rechtfertigen zu können. 

In die Überlegung einer Begründung für einen Freibetrag der Alternative 1 könnten die pauschale 
Entlastung der Bezieher von Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung nach Einführung 

 

40 Wernsmann, Rainer: Verhaltenslenkung in einem rationalen Steuersystem, 2005, Seite 244. 

41 Birk, Dieter; Desens, Marc; Tappe, Henning: Steuerrecht, 26. Auflage 2024, Randnummer 201. 

42 Kirchhof, Paul in: Kirchhof/Seer, Einkommensteuergesetz, 23. Auflage 2024, Einleitung Randnummer 19; 
Wernsmann, Rainer: Steuervergünstigungen und Steuerbefreiungen, in: Deutsches Steuerrecht 2023, Seite 388; 
Hey, Johanna, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 25. Auflage 2024, Kapitel 3 Steuersystem und Steuerverfassungs-
recht, Randnummer 3.134. Hey zufolge pervertieren solche Vergünstigungen das Bedürfnisprinzip; sie plädiert 
daher für Abzüge von der Steuerschuld oder Zulagen. 

43 So Wernsmann, Rainer: Verhaltenslenkung in einem rationalen Steuersystem, 2005, Seite 244f. 

44 Kirchhof, Paul in: Kirchhof/Seer, Einkommensteuergesetz, 23. Auflage 2024, Einleitung Randnummern 15, 19. 

45 Wernsmann, Rainer: Steuervergünstigungen und Steuerbefreiungen, in: Deutsches Steuerrecht 2023, Seite 387; 
derselbe, in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und zur Finanzgerichtsordnung, 
260. Ergänzungslieferung Oktober 2020, AO § 4 Randnummer 443. 

46 Siehe dazu ebenfalls die Ausarbeitung des Fachbereichs WD 4: Verfassungsrechtliche Rechtfertigung der ge-
planten Entlastung neu zugewanderter Fachkräfte von der Einkommensteuer als steuerliche Lenkungsnorm, 
WD 4 - 3000 - 052/24 vom 26. Juli 2024. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/1014248/4b0a1a727a87e7ffcc4a61f902d15725/WD-4-052-24-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/1014248/4b0a1a727a87e7ffcc4a61f902d15725/WD-4-052-24-pdf.pdf
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der nachgelagerten Besteuerung und der Ausgleich von Nachteilen aus einer eventuellen Doppel-
besteuerung einfließen. Für die Alternative 2 entfallen diese Gründe, weil nicht alle Steuerpflich-
tigen ab einem bestimmten Alter Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen. So-
mit könnte als Ziel für Alternative 2, ebenso als weiterer Grund für die Alternative 1, die Erhö-
hung des verfügbaren Einkommens durch Minderung der Steuerlast angestrebt werden. 

Wie jedoch dargelegt, musste der Gesetzgeber gemäß einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
die steuerliche Ungleichbehandlung von Pensionen auf der einen und Renten aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung auf der anderen Seite beenden. Er entschied sich für die Einführung 
der nachgelagerten Besteuerung der Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, um die jah-
relang zu niedrige Besteuerung dieser Alterseinkünfte zu beenden. Das Bundesverfassungsgericht 
bestätigte die Verfassungskonformität dieses Vorgehens mehrmals. Somit wäre die Gewährung 
eines pauschalen Ausgleichs nicht zu rechtfertigen, weil den Empfängern der gesetzlichen Ren-
ten kein Nachteil entstanden ist, sondern Steuergerechtigkeit hergestellt wurde. 

Der Freibetrag wäre auch nicht geeignet, Fälle von einer doppelten Besteuerung zu „heilen“, weil 
der Auftrag des Bundesverfassungsgerichts eine Abstimmung der steuerlichen Berücksichtigung 
von Vorsorgeaufwendungen für die Alterssicherung mit der Besteuerung von Bezügen aus dem 
Ergebnis der Vorsorgeaufwendungen und nicht einen direkten finanziellen Ausgleich fordert. 
Eine lebenslange pauschale Kompensation in Form eines Freibetrags würde diesem Auftrag nicht 
gerecht, zudem drohte eine Überkompensation: Der Gleichheitssatz, aus dem das Verbot der Dop-
pelbesteuerung abgeleitet wird, verpflichtet den Gesetzgeber auch in umgekehrte Richtung, eine 
Keinmalbesteuerung zu vermeiden.47 

Bliebe als möglicher Grund eine angestrebte Erhöhung des verfügbaren Einkommens durch Min-
derung der Steuerlast. Bei der Alternative 1 bildeten alle anderen Steuerpflichtigen die Ver-
gleichsgruppe oder zumindest diejenigen Steuerpflichtigen, deren Alterseinkünfte nach der 
Übergangsphase ebenfalls nachgelagert besteuert werden. Es ist jedoch nicht erkennbar, warum 
Empfänger von Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, auch ohne weitere Einkommen 
wie Kapitaleinkünfte oder Mieten, per se über ein geringeres Einkommen verfügen sollten als 
Selbständige oder Arbeitnehmer. Gleiches gilt auch beispielsweise gegenüber den Empfängern 
von Renten aus einer berufsständischen Versorgungseinrichtung. 

In seinem Urteil von 2002 verwies das Bundesverfassungsgericht auf den Grundsatz, dass es für 
die verfassungsrechtliche Würdigung der unterschiedlichen Besteuerung von Versorgungsbezü-
gen und Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung allein auf die einkommensteuerliche 
Be- und Entlastung der jeweiligen Bruttobezüge der Steuerpflichtigen ankäme, nicht aber auf ei-
nen Vergleich der Nettoversorgung. Solle für eine steuerliche Vergünstigung ein außersteuerlich 
(hier: versorgungsrechtlich) bedingtes Kompensationsbedürfnis den rechtfertigenden Grund bil-
den, so sei neben einer entsprechenden gesetzgeberischen Entscheidung auch ein Mindestmaß an 
zweckgerechter Ausgestaltung des Vergünstigungstatbestands erforderlich. Die damals auf gesetz-
liche Renten angewandte Ertragsbesteuerung bezeichnete das Bundesverfassungsgericht als 

 

47 Kiesewetter, Dirk; Maiterth, Ralf; Schenke, Ralf P.: Überprüfung der Übergangsregelung zur nachgelagerten Be-
steuerung nach dem AltEinkG im Hinblick auf eine »doppelte Besteuerung« unter Berücksichtigung der aktuel-
len BFH-Rechtsprechung, 4 Februar 2023, Seite 84. Die Gutachter empfehlen in Ergänzung zur besseren Abstim-
mung zwischen Anspar- und Auszahlungsphase einen typisierten zusätzlichen Rentenfreibetrag und als Auf-
fanglösung einen individuellen Rentenfreibetrag auf Antrag. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerliche_Themengebiete/Rentenbesteuerung/2023-09-14-wissenschaftliche-expertise-doppelte-besteuerung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerliche_Themengebiete/Rentenbesteuerung/2023-09-14-wissenschaftliche-expertise-doppelte-besteuerung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerliche_Themengebiete/Rentenbesteuerung/2023-09-14-wissenschaftliche-expertise-doppelte-besteuerung.html
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offensichtlich ungeeignetes Instrument.48 Ein pauschaler Freibetrag ohne weitere Differenzierung 
mit völlig unterschiedlichen Entlastungsfolgen wäre vermutlich ebenso ungeeignet. Vielmehr hat 
sich der Gesetzgeber entschieden, den Aufbau einer kapitalgedeckten privaten Altersversiche-
rung für Arbeitnehmer in der gesetzlichen Rentenversicherung gezielt zu fördern, damit diese 
während der Rentenphase über ein höheres Einkommen verfügen können. 

Auch für die Anwendung der Alternative 2 lässt sich kein nachvollziehbarer Grund erkennen. Es 
stellt sich vielmehr die Frage, warum eine Gruppe von Steuerpflichtigen ab einem bestimmten 
Alter eine steuerliche Vergünstigung erhalten sollte, um über mehr Einkommen zu verfügen als 
Steuerpflichtige, die dieses Alter noch nicht erreicht haben. 

Darüber hinaus muss der Gesetzgeber nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
ohnehin dafür Sorge tragen, dass allen Steuerpflichtigen nach Erfüllung ihrer Einkommensteuer-
schuld von ihrem Erworbenen zumindest so viel verbleibt, wie sie zur Bestreitung ihres notwen-
digen Lebensunterhalts und - unter Berücksichtigung von Artikel 6 Absatz 1 GG - desjenigen ih-
rer Familie bedürfen (Verbot der Besteuerung des Existenzminimums).49 Auch vor diesem Hinter-
grund bestünde kein Grund, eine Gruppe von Steuerpflichtigen gesondert zu entlasten. 

Die Gewährung eines Freibetrags nur für Empfänger von Renten aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung beziehungsweise nur für Steuerpflichtige ab einem bestimmten Alter weicht weitge-
hend und intensiv vom Leistungsfähigkeitsprinzip als Verteilungsmaßstab der Einkommensteuer 
ab. 

Die Einkommensteuer erfasst nur natürliche Personen, diese allerdings ausnahmslos (Universali-
tätsprinzip) und mit ihrem gesamten disponiblen Einkommen (Totalitätsprinzip).50 Die Besteue-
rung erfolgt also ohne Rücksicht auf zum Beispiel Alter, Geschlecht, Ausbildung, Beruf, Herkunft 
oder Staatsangehörigkeit. Jede natürliche Person soll nach ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit 
zum Steueraufkommen beitragen.51 Der hohe Gerechtigkeitswert der Einkommensteuer in Gestalt 
einer gleichmäßigen Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit wird nur erreicht, wenn diese 
Grundsätze ausnahmslos umgesetzt werden.52 Dies geschieht durch das Konzept der syntheti-
schen Gesamteinkommensteuer, die die Gesamtheit der Einkünfte erfasst und einem einheitli-
chen Einkommensteuertarif unterwirft (Gegensatz: Schedulenbesteuerung). Zwar wird der 
Grundsatz der synthetischen Einkommensteuer bereits durchbrochen, indem einzelne 

 

48 Bundesverfassungsgericht: Urteil vom 6. März 2002, Aktenzeichen 2 BvL 17/99, Randnummern 175, 180 und 
181. 

49 Bundesverfassungsgericht: Beschluss vom 25. September 1992, Aktenzeichen 2 BvL 5/91, Fassung in juris. 

50 Dazu Hey, Johanna, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 25. Auflage 2024, Randnummern 3.123 (Kapitel 3 Steuersystem 
und Steuerverfassungsrecht), 8.1 (A. Allgemeine Charakterisierung). 

51 Kirchhof, Paul, in: Kirchhof/Seer, Einkommensteuergesetz, 23. Auflage 2024, Einleitung, Randnummer 6. 

52 Hey, Johanna, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 25. Auflage 2024, A. Allgemeine Charakterisierung, Randnum-
mer 8.1; vergleiche auch Kirchhof, Paul, in: Kirchhof/Seer, Einkommensteuergesetz, 23. Auflage 2024, Einlei-
tung, Randnummer 15. 
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Einkunftsarten mit Sondervorschriften verknüpft werden.53 Allerdings bleibt in jedem Fall zu 
prüfen, ob darin ein Gleichheitssatzverstoß liegt. 

Belastungen im persönlichen Bereich, die bei den Steuerpflichtigen zu besonderen Aufwendun-
gen führen und ihre Leistungsfähigkeit mindern, werden im Einkommensteuerrecht nach dem 
subjektiven Nettoprinzip durch besondere Abzugstatbestände berücksichtigt (Sonderausgaben, 
außergewöhnliche Belastungen, Kinderfreibeträge, Kindergeld, Ehegattensplitting). 

Der Abzug von Werbungskosten dient der Verwirklichung des objektiven Nettoprinzips. Soweit 
einem Rentner Werbungskosten zur Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung seiner Renteneinnah-
men entstehen, ist seine für die einkommensteuerrechtliche Bemessungsgrundlage grundsätzlich 
maßgebende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gemindert. Gleiches gilt für den Werbungskosten-
Pauschbetrag, der insbesondere solche Kleinbetrags-Aufwendungen abgelte, deren Höhe und ins-
besondere deren konkrete Veranlassung durch den Rentenbezug vom Rentner im Einzelfall nur 
schwer nachgewiesen werden könnte (z.B. Porto-, Telefon-, Internet- und Fahrtkosten).54 

Nur das nach Abzug dieser Aufwendungen frei verfügbare Einkommen soll besteuert werden und 
bildet die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer. Die Einführung von zusätzlichen Freibe-
trägen nur für eine Gruppe verringert die Bemessungsgrundlage nur dieser Gruppe. In Alterna-
tive 1 wären alle anderen Steuerpflichtigen mit einem vergleichbaren verfügbaren Einkommen 
benachteiligt, in Alternative 2 alle Steuerpflichtigen bis zu einem bestimmten Alter (horizontale 
Wirkung).  

Aufgrund des Zusammenspiels der Bemessungsgrundlage mit dem progressiven Steuertarif wir-
ken sich Änderungen der Bemessungsgrundlage zudem progressiv aus und verändern das Ein-
kommen nach Steuern auch innerhalb der begünstigten Gruppe unterschiedlich (vertikale Wir-
kung), aber nicht mit dem gegebenenfalls gewünschten Erfolg. Rentner mit einer geringen Rente 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten wegen des geringeren Steuersatzes weniger 
Entlastung als Rentner mit einer hohen Rente und einem deutlich höheren Steuersatz.55 

Den Forderungen des Bundesverfassungsgerichts nach der Benennung von nachvollziehbaren 
Sachgründen für die Gewährung von Freibeträgen kann nicht Genüge getan werden. 

5.2. Abzug von der Steuerschuld? 

An dieser Stelle soll noch einmal vertieft auf den Hinweis von Hey in Fußnote 42 eingegangen 
werden. Steuervergünstigungen durch Reduzierung der Bemessungsgrundlage bewirken, wie 
oben dargestellt, infolge des progressiven Tarifs, dass der Vergünstigungsvorteil - meist zielinadä-
quat und sachungerecht - mit zunehmenden Einkünften steigt. Dies laufe dem Bedürfnisprinzip 

 

53 So Hey, Johanna, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 25. Auflage 2024, A. Allgemeine Charakterisierung, Randnum-
mer 8.1. 

54 Bundesfinanzhof: Urteil vom 19. Mai 2021, Aktenzeichen X R 33/19, Randnummern 62 und 64. 

55 Hey, Johanna, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 25. Auflage 2024, C. Objekt und Bemessungsgrundlage der Einkom-
mensteuer, Randnummer 8.43; Wernsmann, Rainer: Steuervergünstigungen und Steuerbefreiungen, in: Deut-
sches Steuerrecht 2023, Seiten 386, 387, 388 (verstößt in der Regel gegen den Gleichheitssatz). 
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diametral entgegen. Steuerschuldermäßigungen vermieden dagegen die sich aus einem progressi-
ven Tarif ergebende regressive Wirkung der Vergünstigung. Ein solcher Abzug von der Steuer-
schuld wirke allerdings nur, wenn sich auch eine Steuerschuld ergebe. Alle Rentenempfänger, 
deren zu versteuerndes Einkommen unterhalb des Grundfreibetrags liege, gingen leer aus. Zudem 
müssten auch solche Abzüge im Einkommensteuergesetz begründet werden, zum Beispiel, dass 
der Gesetzgeber die Rentenempfänger oder die Steuerpflichtigen ab einem bestimmten Alter zu 
einem bestimmten wirtschaftlichen Verhalten (ohne marktwirtschaftliche Gegenleistung) veran-
lassen möchte.56 

5.3. Fiskalisches Ausmaß solcher Freibeträge oder eines Abzugs von der Steuerschuld 

Zum Abschluss der Bewertung soll auch ein Blick auf die finanzielle Dimension der Gewährung 
von Freibeträgen geworfen werden. 

Die für den Gesetzgeber verpflichtende steuerliche Freistellung des Existenzminimums für er-
wachsene Steuerpflichtige erfolgt durch den Grundfreibetrag in § 32a Absatz 1 EStG. Für 2024 
beläuft sich der Grundfreibetrag derzeit auf 11.604 Euro. Die zusätzliche steuerliche Freistellung 
von 24.000 Euro jährlich (Alternative 1) würde diesen Wert um mehr als das Doppelte überstei-
gen. 

In Alternative 2 wird ein geringerer Freibetrag gewährt, allerdings erhielten diesen mehr Steuer-
pflichtige. Es soll an dieser Stelle darauf verwiesen werden, dass allein für die geplante Erhö-
hung des Grundfreibetrages 2024 um 180 Euro auf 11.784 Euro für alle erwachsenen Steuer-
pflichtigen Steuermindereinnahmen in Höhe von 1,56 Milliarden Euro (volle Jahreswirkung)57 
prognostiziert werden. 

Zur Darstellung der Dimension eines Abzugs von der Steuerschuld soll § 35a Absatz 3 EStG die-
nen. Danach ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer für die Inanspruchnahme von Hand-
werkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf Antrag 
um 20 Prozent der Aufwendungen des Steuerpflichtigen, höchstens jedoch um 1.200 Euro. Die 
Vorschrift gehört zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 29. Subventionsberichts. Bei ei-
ner geschätzten Fallzahl von 12 Millionen betragen die Steuermindereinnahmen für alle Gebiets-
körperschaften allein im Jahr 2024 ca. 2,2 Milliarden Euro.58 

*** 

 

56 Hey, Johanna, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 25. Auflage 2024, Kapitel 19 Arten und Rechtfertigung von Steuer-
vergünstigungen, Randnummern 19.16 und 19.28. 

57 Entwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024, Bun-
destags-Drucksache 20/12783 vom 9. September 2024, Seite 9. Der Bundestag nahm den Gesetzentwurf am 
18. Oktober 2024 an, der Bundesrat wird laut Tagesordnung in seiner 1049. Sitzung am 22. November 2024 dar-
über abstimmen. 

58 Unterrichtung durch die Bundesregierung: Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanzhilfen 
des Bundes und der Steuervergünstigungen für die Jahre 2021 bis 2024 (29. Subventionsbericht), Bundestags-
Drucksache 20/8300 vom 6. September 2023, Seite 20. 


	Inhaltsverzeichnis
	1. Fragestellung
	2. Zusammenfassung und Ergebnis
	3. Einkommensteuerliche Behandlung der Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung
	3.1. Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 6. März 2002
	3.2. Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts im Alterseinkünftegesetz 2005
	3.3. Nichtannahmebeschlüsse des Bundesverfassungsgerichts
	3.4. Urteile des Bundesfinanzhofs vom 19. Mai 2021
	3.5. Gesetzgeberische Maßnahmen als Reaktion auf die Urteile des Bundesfinanzhofs
	3.5.1. Änderungen durch das Jahressteuergesetz 2022
	3.5.2. Änderungen durch das Wachstumschancengesetz


	4. Rechtfertigung für Freibeträge im Einkommensteuerrecht
	4.1. Funktion von Freibeträgen
	4.2. Verfassungsrechtliche Vorgaben für die Gewährung von Freibeträgen
	4.3. Unterschiedliche Prüfungsmaßstäbe
	4.3.1. Beachtung des Willkürverbots (grober Maßstab)
	4.3.2. Verhältnismäßigkeitsprüfung


	5. Prüfung der Einführung bestimmter Freibeträge für Bezieher einer gesetzlichen Rente oder für Steuerpflichtige ab einem bestimmten Alter
	5.1. Beachtung des Willkürverbots
	5.2. Abzug von der Steuerschuld?
	5.3. Fiskalisches Ausmaß solcher Freibeträge oder eines Abzugs von der Steuerschuld


